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§ 353 
Notstand
Ein Bürger, der eine Sache, von der eine Gefahr für 
die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung, 
für Leben, Gesundheit, sozialistisches Eigentum und 
persönliches Eigentum der Bürger oder für andere 
Rechte ausgeht, beschädigt oder zerstört, um damit 
die Gefahr in angemessener Weise abzuwehren, 
handelt nicht rechtswidrig (Notstand). Er ist für 
einen dadurch entstandenen Schaden nicht verant
wortlich.

Selbsthilfe

§354
Ein Bürger ist zur Sicherung und Durchsetzung von 
Ansprüchen oder anderer Rechte berechtigt, im We
ge der Selbsthilfe die unmittelbar notwendigen Maß
nahmen zu treffen, wenn die Hilfe staatlicher Orga
ne nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann und 
ohne sofortiges Eingreifen die Verwirklichung der 
Ansprüche und Rechte wesentlich erschwert oder 
vereitelt werden würde. Die Selbsthilfe darf nicht 
weitergehen, als es zur Abwehr der Gefahr erforder
lich ist. Selbsthilfe ist nicht rechtswidrig.

§ 355
(1) Ein Bürger, der zum eigenen Schutz oder zur 
dringenden Hilfeleistung für andere Personen in an
gemessener Weise bewegliche Sachen, Grundstücke 
oder Gebäude anderer benutzt oder auf sie einwirkt, 
um dadurch eine unmittelbar drohende Gefahr für 
Leben und Gesundheit oder für erhebliche Sachwer
te abzuwehren, handelt nicht rechtswidrig.
(2) Ein dadurch entstandener Schaden ist von dem
jenigen zu ersetzen, der für den Gefahrenzustand 
verantwortlich ist. Kann von diesem Schadenersatz 
nicht erlangt werden, ist derjenige zum Ersatz ver
pflichtet, in dessen Interesse gehandelt wurde.

Drittes Kapitel
Pflicht zur Rückgabe
von unberechtigt erlangten Leistungen

§356
Herausgabepflicht
(1) Hat ein Bürger oder Betrieb zum Nachteil eines 
anderen einen materiellen Vorteil erlangt, ohne dar
auf einen Anspruch zu haben, ist der Empfänger ver
pflichtet, das Erlangte herauszugeben. Die Heraus
gabepflicht umfaßt auch die erlangten Nutzungen so
wie den Ersatz, die Entschädigung oder den Ersatz
anspruch, den der Empfänger für einen Gegenstand 
erlangt hat, dessen Herausgabe nicht möglich ist.
(2) Ist eine Herausgabe des Erlangten nicht mög
lich, hat der Empfänger Wertersatz zu leisten.

§357
Umfang des Herausgabeanspruchs
(1) Der Anspruch auf Herausgabe des Erlangten 
oder auf Wertersatz entfällt in dem Umfang, in dem 
der Empfänger selbst keine Vorteile mehr hat.
(2) Der Empfänger bleibt jedoch zum Wertersatz 
verpflichtet, wenn er wußte oder wissen mußte, daß 
er die Leistung ohne Anspruch erlangt hat. Hat der 
Empfänger das erst später erfahren, ist er vom Zeit
punkt seiner Kenntnis an zum Ersatz verpflichtet.
(3) Der Empfänger ist für Verlust oder Verschlech
terung eines erlangten Gegenstandes von dem Zeit
punkt an verantwortlich, an dem er erfahren hat, daß 
er den Gegenstand ohne Anspruch erlangt hat.

Viertes Kapitel 
Pflicht zur Abgabe 
von gefundenen Sachen

§358
Abgabepflicht
(1) Der Fmder einer verlorengegangenen Sache ist 
verpflichtet, sie unverzüglich dem Verlierer, Eigen
tümer oder sonstigen Empfangsberechtigten zurück
zugeben oder bei einer öffentlichen Fundstelle abzu
geben. Ausweise, Pässe, andere öffentliche Urkun
den, dienstliche Unterlagen sowie Sparbücher sind 
bei der ausstellenden Dienststelle oder Einrichtung 
oder bei der nächsten Dienststelle der Volkspolizei 
abzugeben.

Anmerkung: Bei Fundsachen im Bereich der Perso
nenbeförderung vgl. §7 PB О und §7 PBOE; bei 
Fundsachen im Bereich des Einzelhandels vgl. § 18 
der АО über Aufgaben der Leiter von Verkaufsein-

(2) Wird eine Sache im Bereich staatlicher Organe 
und Einrichtungen sowie gesellschaftlicher Organi
sationen gefunden, kann sie auch dort abgegeben 
werden. Wird die Sache nicht innerhalb einer Woche 
abgeholt, ist sie an eine öffentliche Fundstelle wei
terzuleiten.
(3) Eine Abgabepflicht für Sachen von geringfügi
gem Wert (unter 5 Mark) besteht nur, wenn der Fin
der den Eigentümer, Verlierer oder sonstigen Emp
fangsberechtigten kennt oder wenn der Finder er
kennen muß, daß es für den Verlierer wegen der Be
deutung der Sache wichtig ist, sie wiederzubekom
men.
(4) Der Finder ist verpflichtet, die Sache bis zu ihrer 
Abgabe zu verwahren und vor Beschädigung und 
Verlust zu schützen. Verletzt er diese Pflichten vor
sätzlich oder grob fahrlässig, hat er den daraus ent
standenen Schaden zu ersetzen.
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